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Nachstehend folgt - unter Gegenüberstellung der Vergleichszahlen der Vorjahre - eine 
Ergebnisrechnung, die aus der handelsrechtlich gegliederten Gewinn- und Verlustrechnung  
abgeleitet ist. 
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Die nachfolgende Ergebnisrechnung zeigt die Aufgliederung des Vereinsergebnisses in die 
drei steuerlich relevanten Vereinsbereiche:  
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b) Vermögenslage 
 
In der nachfolgenden Aufstellung wurden einige Bilanzdaten zusammengefasst. 
 

 
 
Die Bilanzsumme ist um TEUR 130 auf TEUR 5.402 zurückgegangen. Durch das positive 
Jahresergebnis erhöht sich das Eigenkapital um TEUR 66. 
 
 
2. Ansatz, Bewertung 
 
Anlagevermögen 
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um Abschreibungen, 
angesetzt. Abschreibungen werden grundsätzlich nach steuerlichen Sätzen vorgenommen, 
wobei die lineare Abschreibung zur Anwendung kommt. 
 
 
Forderungen 
Forderungen sind mit dem Nennbetrag angesetzt. Die sonstigen Vermögensgegenstände 
beinhalten im Wesentlichen kurzfristige Forderungen, die Anfang des Folgejahres 
ausgeglichen wurden. 
 
 
Verbindlichkeiten 
Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert und wurden Anfang des 
Folgejahres ausgeglichen. 
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3. Prüfung DEA-Grundsätze 
 
OM hat sich gegenüber der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen (AEM), der 
Deutschen Evangelischen Allianz (DEA) und dem netzwerk-m (nw-m) verpflichtet, die 
„Grundsätze für die Verwendung von Spendenmitteln“ in der jeweils aktuellen Fassung zu 
beachten. 
 
Grundlage der stichprobenweisen Prüfung sind die „Richtlinien für die Durchführung von 
Prüfungen über die Einhaltung der Grundsätze für die Verwendung von Spendenmitteln“ in 
der Fassung vom 01. Dezember 2018.  
 
a) Verwendung von Spendenmitteln 
Die Verwendung der Spendenmittel entspricht nach einer stichprobenweisen Prüfung den 
satzungsgemäßen Zwecken. 

 
b) Spendenwerbung 
Verstöße gegen den Grundsatz einer wahren, eindeutigen und sachlichen Spendenwerbung 
wurden aufgrund der mir vorgelegten Belegexemplare nicht festgestellt. 
 
c) Zweckbestimmte Spenden 
Die zweckbestimmten Spenden werden auf gesonderten Konten verbucht. Durch die 
projektbezogene Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben ist ein Nachweis der 
zweckbestimmten Verwendung gegeben. 
 
d) Umgang mit Adressen 
Nach der erteilten Vollständigkeitserklärung wurden aus Spendenwerbung keine Spender- 
oder Freundeskreisadressen gekauft, verkauft, gemietet, vermietet oder ausgetauscht. 
Gegenteilige Feststellungen sind dem Rechnungswesen nicht zu entnehmen.  
 
e) Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 
Der Verein entfaltet Tätigkeiten im Rahmen wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe. Um eine 
Vermischung der steuerbegünstigten und den steuerpflichtigen Tätigkeiten auszuschließen, 
führt der Verein gesonderte Rechnung in Form einer Kostenstellenrechnung. 
 
f) Verwaltungskosten i.S.d. DEA 
Die Verwaltungskosten im Sinne der Deutschen Evangelischen Allianz (DEA) liegen  
bei 8,45% (im Vorjahr 6,42%) und sind nach den Grundsätzen für die Verwendung von 
Spendenmitteln der DEA als niedrig einzustufen. 
 
Die Verwaltungskosten i.S.d. DEA setzen sich dabei aus den auf verschiedenen 
Kostenstellen verbuchten Aufwendungen zusammen. Teilweise erfolgte eine Prozentuale 
Aufteilung.  
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Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Verwaltungskosten i.S. d DEA der 
letzten drei Jahre. 
 

 
 
g) Personalvergütungen 
OM orientiert sich bei den Vergütungsregelungen auf Empfehlung der AEM und netzwerk-m 
an den Arbeitsvertragsrichtlinien Diakonie Deutschland. Nach meiner stichprobenweisen 
Prüfung der Vergütungen wurden keine Feststellungen getroffen, die zu einer Beanstandung 
geführt haben. 
 
h) Leitungsgremien 
Der Vorstand besteht aktuell aus drei ehrenamtlich tätigen Mitgliedern, deren Namen im 
Vereinsregister veröffentlich sind. 
 
i) Veröffentlichung 
Die Deutsche Evangelische Allianz hat Operation Mobilisation e.V. zuletzt am 
15. Februar 2023 das Spenden-Prüfzertifikat für das Jahr 2021 erteilt, das bis zum 
31.12.2025 Gültigkeit hat.  
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C. Bescheinigung 
 
a) Jahresabschluss 
 
Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus 
Vermögensrechnung und Gewinn- und Verlustrechnung - von Operation Mobilisation e.V. für 
das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 unter Beachtung der deutschen 
gesetzlichen Vorschriften erstellt.  
 
Grundlage für die Erstellung waren das von uns erstellte Anlagenverzeichnis und die uns 
darüber hinaus vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß 
nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. 
Eine Plausibilitätsprüfung hinsichtlich des Bestandes und der Werthaltigkeit des 
Vorratsvermögens haben wir nicht vorgenommen. Die Buchführung sowie die Aufstellung 
des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Vereins. 
 
Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der 
Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen 
durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und 
Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und der Vorgaben zu den anzuwendenden 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns 
vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht 
mitgewirkt haben, haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um 
mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. 
Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der 
uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten 
Jahresabschlusses sprechen. 
 
 
b) DEA-Grundsätze 
 
"Soweit ich feststellen konnte, sind die von der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler 
Missionen, der Deutschen Evangelischen Allianz und dem netzwerk-m herausgegebenen 
Grundsätze für die Verwendung von Spendenmitteln in der Fassung vom 1. Dezember 2018 
eingehalten worden.“ 
 
 
Heilbronn, den 23. September 2025 
 
 
 
          Nathanael Fleps 
              Steuerberater 
 
HWS Reinert GmbH & Co. KG 
Steuerberatungsgesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 



 
 

Allgemeine Auftragsbedingungen für  
Steuerberatungsleistungen der HWS Reinert GmbH & Co. KG  

Steuerberatungsgesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heilbronn   

 
1. Geltungsbereich  
 
Diese Auftragsbedingungen gelten für alle Verträge von HWS 
mit ihren Auftraggebern in Zusammenhang mit der Erbringung 
steuerlicher und handelsbilanzieller Beratungsleistungen. 
 
Diese Allgemeinen Auftragsbedingungen finden auch auf alle 
künftigen, vom Auftraggeber erteilten sonstigen Aufträge ent-
sprechend Anwendung, soweit nicht jeweils gesonderte Ver-
einbarungen getroffen werden oder sich aus zwingenden ge-
setzlichen Regelungen anderes ergibt. 
 
Für Leistungen von HWS gelten ausschließlich individualver-
traglich getroffene Vereinbarungen und diese allgemeine Auf-
tragsbedingungen. 
 
Andere Bedingungen, insbesondere Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen des Auftraggebers, finden ohne ausdrückliche Ein-
beziehung keine Anwendung. 
 
2. Auftragsgegenstand; Vollmacht 
 
2.1. Die Beratung erfolgt ausschließlich in deutschem Steuer- 

und Handelsbilanzrecht.  
 

2.2. Tätigkeiten, die nicht zum Aufgabengebiet des Auftrag-
nehmers gehören, wie z. B. die Bestimmung von Lohn- 
und Gehaltshöhen (Mindestlohn), sozialversicherungs-
rechtliche Beratungen und Beurteilungen, die Prüfung 
von Tarifverträgen oder die Rechtsberatung, sind nicht 
Gegenstand dieses Vertrags.  
 

2.3. Insolvenzrechtliche Beratung ist nicht beauftragt, soweit 
diesbezüglich keine ausdrücklich gesonderte Vereinba-
rung getroffen ist 

 
3. Rechte und Pflichten des Auftragnehmers 
 
3.1. Der erteilte Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-

gemäßer Berufsausübung ausgeführt.  
 
3.2. Der Auftragnehmer ist berechtigt, Mitarbeiter, fachkun-

dige Dritte und datenverarbeitende Unternehmen für die 
Ausführung des Auftrags heranzuziehen. Dabei hat der 
Auftragnehmer dafür zu sorgen, dass diese sich zur Ver-
schwiegenheit entsprechend der für den Auftragnehmer 
geltenden Regelungen verpflichten. 

 
3.3. Der Auftragnehmer ist berechtigt, allgemeinen Vertretern 

nach § 60 StBerG und Praxistreuhändern nach § 71 StBerG 
für den Fall ihrer Bestellung Einsichtnahme in die Handak-
ten gemäß § 66 Abs. 2 StBerG zu verschaffen. 

 
4. Verschwiegenheitspflicht; Zusammenarbeit mit Gesell-

schaften der HWS-Gruppe  
 
4.1. Verschwiegenheitsverpflichtung: 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich über alle, ihm im Zu-
sammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur 

Kenntnis gelangenden Tatsachen Stillschweigen zu be-
wahren. Dies gilt nur dann nicht, wenn der Auftraggeber 
ihn von dieser Verpflichtung schriftlich entbindet. 

 
4.2. Zusammenarbeit mit Gesellschaften der HWS-Gruppe; 

Befreiung von der Verschwiegenheitsverpflichtung durch 
den Auftraggeber: 

 
Der Auftragnehmer arbeitet als Mitglied der „HWS-
Gruppe“ auch im Rahmen des erteilten Mandates eng mit 
anderen Gesellschaften der HWS-Gruppe zusammen. Die 
Zusammenarbeit umfasst den gegenseitigen Leistungs-
austausch im Rahmen vereinbarter Dienstleistungen und 
die Hinzuziehung von innerhalb der HWS-Gruppe tätigen 
steuerlichen Spezialisten.   

 
Im Rahmen des erteilten Mandats befreit der Auftragge-
ber den Auftragnehmer hiermit ausdrücklich und vollum-
fänglichen von der beruflichen Verschwiegenheitsver-
pflichtung gegenüber den Gesellschaften der HWS-
Gruppe (diese sind einsehbar unter: www.hws.de/grup-
pengesellschaften) und deren Mitarbeiter.  

 
Die einbezogenen Gesellschaften der HWS-Gruppe und 
deren Mitarbeiter unterliegen im Übrigen denselben Ver-
schwiegenheitsverpflichtungen wie der Auftragnehmer 
selbst (Ziffer 1). 

 
5. Elektronische Kommunikation, Datenschutz, Aufbewah-

rungspflichten   
 
5.1. Der Auftragnehmer ist befugt, personenbezogene Daten 

des Auftraggebers im Rahmen des erteilten Auftrags ma-
schinell zu erheben, in einer automatisierten Datei zu ver-
arbeiten oder an ein Dienstleistungsrechenzentrum zur 
Speicherung oder weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu 
übertragen. 

 
5.2. Der Auftragnehmer ist berechtigt, in Erfüllung seiner 

Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutz-
gesetz einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestel-
len. Soweit dieser Beauftragte nicht bereits der berufli-
chen Verschwiegenheitsverpflichtung (s. auch § 3 Abs. 1) 
unterliegt, hat der Auftragnehmer dafür zu sorgen, dass 
sich der Beauftragte für den Datenschutz mit Aufnahme 
der Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses ver-
pflichtet.  

 
5.3. Der Auftraggeber stimmt hiermit dem unverschlüsselten 

Datenaustausch via E-Mail zu. Soweit der Auftraggeber 
Abweichendes wünscht (beispielsweise die Verschlüsse-
lung von Daten/Dateien und oder Signaturverfahren), hat 
er dies in Textform dem Auftragnehmer mitzuteilen.   

 
5.4. Aufbewahrungsverpflichtungen  

Ein digitaler Belegaustausch entbindet den Auftraggeber 
nicht von der gesetzlichen Verpflichtung zur Aufbewah-
rung von Geschäftsunterlagen und insbesondere den zur 
Verfügung gestellten Belegen gegenüber der Finanzver-
waltung.  

  



 
 
6. Rechte und Pflichten des Auftraggebers 
 
6.1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, an der Auftragsausfüh-

rung mitzuwirken, soweit dies für eine ordnungsgemäße 
Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Er hat dem Auf-
tragnehmer unaufgefordert sämtliche für die Erledigung 
des Auftrags erforderlichen Nachweise, Urkunden und 
Unterlagen, die im Zusammenhang mit den vom Auftrag-
nehmer zu bearbeitenden steuerlichen Angelegenheiten 
stehen, vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass 
dem Auftragnehmer  
 
eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. 
Dies gilt auch für die Unterrichtung über alle Umstände, 
die für die Auftragsdurchführung von Bedeutung sein kön-
nen. 

 
6.2. Mitwirkung bei Sofortmeldungen 

Sofern der Auftraggeber Sofortmeldungen nach dem vier-
ten Sozialgesetzbuch (§ 28 a Abs. 4 SGB IV) unterliegt und 
die Abgabe von Sofortmeldungen Gegenstand des Auf-
trags sind, wird der Auftraggeber dem Auftragnehmer die 
notwendigen Daten für die Sofortmeldung zu den Büro-
öffnungstagen des Auftragnehmers (Montag bis Freitag) 
bis 12.00 Uhr zur Verfügung stellen, damit die fristge-
rechte Sofortmeldung durch den Auftragnehmer sicher-
gestellt werden kann. Andernfalls (d. h. außerhalb der Bü-
roöffnungstagen und/oder bei Datenübermittlungen nach 
12.00 Uhr) trägt der Auftraggeber die Verantwortung für 
die Übermittlung der Sofortmeldung. Eine Übermittlung 
durch den Auftragnehmer bedarf in diesen Fällen der aus-
drücklichen individuellen Absprache. 

  
7. Haftung 
 
7.1. Die Haftung des Auftragnehmers für einen Schaden, der 

aus einer oder – bei einheitlicher Schadensfolge – aus 
mehreren Pflichtverletzungen anlässlich der Erfüllung ei-
nes Auftrags resultiert, wird auf einen Betrag i. H. v. EUR 
4.000.000,00 begrenzt. Die Beschränkung bezieht sich al-
lein auf einfache Fahrlässigkeit. Die Haftung für grobe 
Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt insoweit unberührt. Von 
der Haftungsbeschränkung ausgenommen sind Haftungs-
ansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. 

 
7.2. Die Haftungsbeschränkung nach Abs. 1. gilt für die ge-

samte Tätigkeit des Auftragnehmers für den Auftragge-
ber, also insbesondere für sämtliche nach § 1 erteilte Auf-
träge und Folgeaufträge des Auftraggebers. Einer erneu-
ten Vereinbarung der Haftungsbeschränkung bedarf es 
für diese Aufträge nicht. 

 
7.3. Die vereinbarte Haftungsbeschränkung nach Abs. 1 bis 2 

gilt von Beginn der Mandatsbeziehung mit dem Auftrag-
geber an, hat ggf. also rückwirkende Kraft. Der Auftrag-
nehmer versichert, dass ihm im Zeitpunkt der Zeichnung 
dieser Vereinbarung entstandene Haftungsansprüche 
nicht bekannt sind. Die Haftungsbeschränkung gilt auch 
für neu in den Auftragnehmer eintretende Sozien. 

 
7.4. Die vereinbarten Haftungsbeschränkungen nach Abs. 1 bis 

3 gelten auch gegenüber Dritten, soweit diese in den 

Schutzbereich des Mandatsverhältnisses fallen. § 334 BGB 
wird nicht abbedungen. 

 
7.5. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen 

gehen dieser Vereinbarung vor, lassen die Wirksamkeit 
dieser Haftungsbegrenzungsvereinbarung – soweit nicht 
ausdrücklich anders geregelt – aber unberührt. 

 
8. Dauer und Kündigung des Vertrags 

 
8.1. Der Vertrag wird für unbestimmte Zeit geschlossen.  
 
8.2. Die Beendigung des Vertrags erfolgt durch Kündigung. Der 

Vertrag endet nicht durch den Tod bzw. durch den Eintritt 
der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle 
einer Gesellschaft durch deren Auflösung. 

 
8.3. Die Kündigungsmöglichkeiten richten sich nach den ge-

setzlichen Vorschriften. Die Kündigung bedarf der Text-
form.  

 
9. Verwendung und Weitergabe der Arbeitsergebnisse des 

Auftragnehmers  
 
9.1. Der Auftraggeber stellt die Arbeitsergebnisse des Auftrag-

nehmers oder Teile oder Kopien weder einem Dritten zur 
Verfügung noch bezieht er sich auf den Auftragnehmer 
oder auf im Rahmen dieser Vereinbarung erbrachten 
Dienstleistungen ohne die vorherige schriftliche Zustim-
mung des Auftragnehmers, soweit die Arbeitsergebnisse 
nicht für die Weitergabe an den Dritten bestimmt sind.   

 
9.2. Dritte im Sinne dieser Regelung sind nicht Finanzbehör-

den und weitere rechtliche oder steuerliche Berater des 
Auftraggebers, soweit diese einer gesetzlichen Verpflich-
tung zur Verschwiegenheit unterliegen. 

 
10. Erfüllungsort, Gerichtsstand  
 
10.1. Für den Auftrag, seine Ausführung und sich hieraus erge-

benen Ansprüche gilt nur deutsches Recht. 
 
10.3. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Ort der berufli-

chen Niederlassung des Auftragnehmers, soweit der Auf-
traggeber Kaufmann im Sinne der §§ 1 ff HGB, juristische 
Person des öffentlichen Rechts ist oder öffentlich-rechtli-
ches Sondervermögen hat und soweit keine ausdrücklich 
anderweitige Vereinbarung getroffen wird. 

 
11. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit; Änderungen und Ergän-

zungen 
 
11.1. Die Ungültigkeit einzelner Bestimmungen des Vertrages 

berührt nicht seine Wirksamkeit im Übrigen. 
 
11.2. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen oder zur 

Ausfüllung einer Lücke gilt im Wege der ergänzenden 
Vertragsauslegung diejenige wirksame und angemes-
sene Regelung als vereinbart, welche dem am nächsten 
kommt, was die Vertragsschließenden gewollt haben 
oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt 
hätten, sofern sie den Punkt bedacht hätten. Beruht die 
Ungültigkeit auf einer Leistungs- oder Zeitbestimmung, 
so tritt an ihre Stelle das gesetzlich zulässige Maß. 
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